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RS OGH 1986/11/19 3Ob610/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

ABGB §458

ABGB §1090 VII

ABGB §1295 IIf7e

ABGB §1301

Rechtssatz

Das vertragliche Verbot der Vermietung der Pfandliegenschaft ohne Zustimmung des Gläubigers entfaltet nur

obligatorische Wirkung; die Verp ichtung zur Einholung der Zustimmung des Gläubigers zur Vermietung hat nur

gegenüber dem Schuldner, nicht auch einem Dritten gegenüber Bedeutung. Die fahrlässige Unkenntnis dieser

vertraglichen Verpflichtung kann daher einem Dritten nicht zum Nachteil gereichen.

Entscheidungstexte

3 Ob 610/86

Entscheidungstext OGH 19.11.1986 3 Ob 610/86

Veröff: SZ 59/206 = BA 1987,415 (Rummel) = JBl 1987,654
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